
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hinweise zum Unterrichtsbeginn der Abschlussklassen am 27. April 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ab Montag, den 27. April 2020 werden wir mit dem prüfungsvorbereitenden Unterricht für die 

Abschlussklassen 2020 starten. Dieser Unterricht und auch das damit verbundene Schulleben werden 

sich jedoch aufgrund der momentanen Corona-Lage grundlegend von dem bekannten und gewohnten 

Schulalltag unterscheiden. Damit dies gelingen kann, setzen wir sehr auf eure Vernunft und 

Unterstützung! Daher dürfen Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrerinnen und Lehrer die 

folgende Symptome aufweisen, grundsätzlich nicht am Unterricht teilnehmen: Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen, Verlust des Geruchs- und 

Geschmackssinnes.  

 

So ist es weiterhin unumgänglich, dass sich Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrerinnen und 

Lehrer an die aktuellen Abstandsbestimmungen (mind. 1,5m) und an die Hygienemaßnahmen 

dauerhaft halten. Dies gilt auch, obwohl sich einige von euch schon seit längerer Zeit nicht mehr sehen 

konnten und vlt. gerne auch die eine oder andere bzw. den einen oder anderen in den Arm nehmen 

wollen würden. Gerade, weil auch junge Menschen Virus-Überträger sein können, ohne selbst 

Symptome zu verspüren, ist es wichtig, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern dauerhaft während 

des Unterrichtes aber auch in den Pausen eingehalten wird und jede/jeder aktiv dazu beiträgt, das 

Übertragungsrisiko während des Schultages soweit wie möglich zu minimieren.  

 

Sollte es grobe und vorsätzliche Verstöße gegen das Abstandgebot sowie die 

Hygienebestimmungen geben, werden die jeweiligen Schülerinnen/Schüler umgehend vom 

Unterricht ausgeschlossen und ggf. weitere Ordnungsmaßnahmen durch die Schulleitung 

verhängt!   
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Bis zu den schriftlichen Abschlussprüfungen wird ausschließlich Doppelstunden-Unterricht in den 

Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch erteilt, wobei die 9h1 nur Deutsch- und Mathematikunterricht 

(jeweils drei Stunden pro Tag) haben wird. Dieser Unterricht wird in halbierten Klassen stattfinden, so 

dass ihr nur jeden zweiten Tag Unterricht haben werdet. Die Einteilung der Klassen und somit die 

Entscheidung an welchen Tagen ihr in die Schule kommen müsst, treffen und kommunizieren die 

Klassenlehrer.  

 

Bitte nehmen Sie / nehmt ihr den beigefügten „Ablauf des Schultages“ sowie den Hygieneplan zur 

Kenntnis! Des Weiteren verweise ich auf die in meiner E-Mail eingefügten Video-Links zum „richtigen 

Händewaschen“ sowie zum Schulstart (produziert von der Waldschule Hatten).  

 

Weitere wichtige Hinweise: 

- Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören, können, wenn sie am 

Präsenzunterricht teilnehmen, gesondert einzeln eintreten. Diese Schülerinnen und Schüler 

melden ihren Bedarf bitte bei den Klassenlehrkräften an. 

- Der Bustransfer zur 1. und nach der 6. Stunde ist für alle Buslinien durch den Landkreis 

Göttingen garantiert.  

- In den Pausen gibt es derzeit keinen Brötchen und Getränkeverkauf! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

Sebastian Förster - 2. Oberschulkonrektor 
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Ablauf des Schultages: 

 

 

 

 

 

Ankunft an der Bushaltestelle  Verlasst die Busse unter Einhaltung der Abstandsregel. 

 Bitte begebt euch unmittelbar zum Eingang ins Hauptgebäude 

unterhalb der Brücke und sucht die WC Anlagen auf. Dies sind 

unsere „Schleusen“ zum Händewaschen. Auch hier bitte Abstand 

halten und entsprechende Markierungen beachten! 

Eintritt ins Schulgebäude  Einzeln in die „Schleuse“ zum Händewaschen eintreten und den 

Anweisungen der Lehrkräfte folgen.  

 Gründliches Waschen und Trocknen der Hände. 

 Anschließend warten, bis die Lehrkräfte um ca. 7:45Uhr den 

Grundschultrakt öffnen.  

 Auf den Treppen einzeln gehen, rechts halten und auf 1,5 Meter 

Abstand achten.  

Eintritt in die Klassenräume  Den zugewiesenen Sitzplatz aufsuchen. Alle Plätze haben einen 

abgemessenen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern in alle 

Richtungen. Es darf nur an diesem Platz gearbeitet werden. Die 

Tische dürfen nicht verstellt werden.   

 Die Türen bleiben dauerhaft geöffnet! Es wird regelmäßig während 

des Unterrichtes gelüftet! 

Pausen  Die Pausen finden zu den gewohnten Zeiten statt.  

 Die Klassenräume werden nacheinander mit mind. 1,5 Metern 

Abstand verlassen. 

 An Treppenauf- bzw. abgängen gilt das Reißverschlussprinzip unter 

Einhaltung von mind. 1,5 Metern Abstand. Auf den Treppen darf nur 

einzeln hintereinander gegangen werden! 

 Der Schulhof ist uneingeschränkt Aufenthaltsbereich. Bei Regen 

wird das Forum zusätzlich geöffnet.  

 Das Betreten anderer Gebäudetrakte ist aus hygienischen Gründen 

untersagt! 

 Am Ende der Pause erneut Hände waschen.  

Unterrichtsende  Das Schulgebäude wird umgehend unter Einhaltung der 

Abstandsregeln verlassen.  

 Auch an der Bushaltestelle und im Bus ist ein Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten. 

 Wenn ihr zu Hause ankommt, bitte erneut gründlich die Hände 

waschen.  



 
 

 

Hygieneplan (Schüler / Lehrer) der Carl Friedrich Gauß Oberschule 

gemäß „Niedersächsischer Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ des Kultusministeriums 

 

1) persönliche Hygiene: 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / 

Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) ist die Teilnahme am Unterricht 

und das Betreten des Schulgebäudes für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 

und Lehrer verboten! 

- In allen Situationen des Unterrichtsalltages sowie auf dem Schulweg ist ein Mindestabstand 

von 1,50 Meter einzuhalten. Dies gilt auch für das Warten am Bus und die Fahrt im Bus!  

- Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen und insbesondere nicht die Schleimhäute (Auge, 

Nase, Mund) berühren! 

- Keine Berührungen, Umarmungen, Küsse, „Ghetto-Faust“, Händeschütteln, etc.!  

- Persönliche Gegenstände wie Trinkbecher, mitgebrachtes Frühstück, Arbeitsmaterialien, Stifte, 

etc. sollen nicht mit anderen Personen geteilt werden! 

- Möglichst keine Türklinken und häufig genutzte Flächen berühren bzw. den Kontakt 

minimieren (ein Finger statt die ganze Hand)! Die Türen (Klassenräume, Eingangstüren und 

Zugangstüren zu den Toilettenräumen) bleiben zur Kontaktvermeidung, soweit möglich, den 

gesamten Schultag geöffnet.  

- Die Husten- / Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein 

Taschentuch, bei größtmöglichem Abstand! Wenn möglich dafür wegdrehen oder gar den 

Klassenraum verlassen. 

- Gründliche Händehygiene: Mit Seife mind. 20-30 Sekunden die Händewaschen beim 

erstmaligen Betreten des Schulgebäudes, vor dem Essen in der Pause, nach den Pausen, vor 

dem Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie nach dem 

Toilettengang.   

- Nach derzeitigem Stand gibt es innerhalb der Schule keine Pflicht eine Maske zu tragen. Das 

Kultusministerium empfiehlt dieses jedoch für die Pausenzeiten. Für den öffentlichen 

Personennahverkehr gilt ab Montag, den 27. April eine Maskenpflicht! Masken müssen 

selbst beschafft werden und werden nicht durch den Schulträger beschafft! 
 

2) Raumhygiene: 

- Alle Plätze haben einen von den Hausmeistern abgemessenen Sicherheitsabstand von 1,5 

Metern in alle Richtungen. Es darf nur an den zugewiesenen Plätzen gearbeitet werden. Die 

Tische dürfen nicht verstellt werden! Die Sitzordnung wird nicht verändert! Die Sitzordnung für 

die A und B Gruppen wird mit Vor- und Nachnamen durch die Klassenlehrkräfte dokumentiert 

und an die Fachlehrkräfte sowie die Schulleitung kommuniziert.   

- Die Türen bleiben dauerhaft geöffnet! Es wird regelmäßig während des Unterrichtes gelüftet! 
Innerhalb der Pausenzeiten wird durchgängig gelüftet. Die Türen bleiben unverschlossen!  

 

 

 



 
 

 

- In allen Klassenräumen stehen den Schülerinnen und Schülern Spender mit Flüssigseife sowie 

Papierhandtücher zur Verfügung.  

- Die Klassenräume sowie die Arbeitsplätze werden täglich gründlich unter besonderer 

Berücksichtigung der aktuellen Lage gereinigt.  

- Während der Pausenzeiten müssen die Klassenräume und das Schulgebäude verlassen werden!  

- Das Betreten von anderen Trakten, der Brücke und von Wartebereichen vor Klassenräumen, die 

nicht genutzt werden, ist aus Gründen des Infektionsschutzes untersagt! 

- Die Schülerinnen und Schüler haben während des Schultages ausschließlich durch die 

Pausenhalle und das Treppenhaus im Altbau die Möglichkeit den Verwaltungstrakt vom Altbau 

aus zu erreichen. Dort befindet sich eine Wartezone mit Telefon, von dem aus das Sekretariat 

kontaktiert werden kann. Das Betreten des Verwaltungstraktes ist verboten und nur auf 

gesonderte Aufforderung erlaubt! 

3) Hygiene im Sanitärbereich: 

- Es sind ab dem 27. April dauerhaft zwei Sanitärbereiche geöffnet. Vor den Sanitärbereichen 

befinden sich Wartebereiche. Die Sanitärbereiche dürfen (je nach Kennzeichnung) nur einzeln 

oder zu zweit unter Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 Meter) betreten werden.  

- Vor und nach dem Unterricht sowie in den Pausenzeiten wird es an den Sanitärbereichen 

eine Eingangskontrolle durch Lehrkräfte geben, damit sich nicht zu viele Schülerinnen und 

Schüler zeitgleich darin aufhalten.  

- In den Sanitärbereichen stehen den Schülerinnen und Schülern ausreichend Flüssigseife 

sowie Papierhandtücher (bitte umsichtig benutzen!) zur Verfügung! 

- Die Sanitärbereiche werden zusätzlich auch während des Unterrichtes gereinigt sowie 

täglich gründlich unter besonderer Berücksichtigung der aktuellen Lage gereinigt.  

4) Wegführung: 

- Es ist darauf zu achten, dass zu Unterrichtsbeginn und zu Pausenbeginn die Lerngruppen nicht 

zeitgleich sondern nacheinander zum Klassenraum bzw. Pausenhof unter Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern gelangen. Die Lehrkräfte holen die Lerngruppen vor 

Unterrichtsbeginn ab, bzw. geleiten diese in die Pause! 

- Markierungen zur Wegführung, Treppenteilung und Kennzeichnung von Wartebereichen sind 

zu beachten und einzuhalten. 

5) Meldepflicht: 

Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung von den Erkrankten bzw. 

deren Sorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. Das gilt auch für das gesamte lehrende und 

nicht lehrende Personal. Aufgrund der Coronavirus - Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten 

von COVID - 19 Fällen in Schulen dem Gesundheitsamt zu melden.  

 

 
 


